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I. Allgemeines
Die menschliche Gesellschaft ist geprägt von Konflikten. Von innerfamiliären

oder nachbarschaftlichen Streitigkeiten, über auseinandersetzungen im Wirtschafts-
bereich – gleich ob B2C oder B2B – bis hin zu militärischen Konfrontationen. Galt
in vergangenen Zeiten noch das Recht des Stärkeren, oder das Recht der Selbsthilfe
in der Sippe durch Blutrache, so wurde die Rechtsanwendung nach und nach durch
Einrichtung von Rechtsprechungseinrichtungen zentralisiert.1) Zunächst waren
diese allerdings darauf beschränkt, festzustellen, ob überhaupt ein Delikt begangen
wurde und ob eine der Parteien zur privaten Vollstreckung berechtigt war, wenn kei-
ne friedliche Vermittlung möglich war.2) Eine Entwicklung, die schließlich zu un-

1) Dies freilich nur als plakativ vereinfachte Darstellung der rechtshistorischen Entwick-
lung, die aber den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde. – Es sei auf entsprechende rechts-
geschichtliche Literatur verwiesen.

2) Die Gerichte hatten eher die Funktion von „tribunals of arbitration“, also Schiedsge-
richten oder Schlichtungsstellen: Jabloner, Menschenbild und Friedenssicherung, in Aliprantis/
Olechowski (Hrsg), Hans Kelsen: Die aktualität eines großen Rechtswissenschafters und Sozio-
logen des 20. Jahrhunderts (2014) 136 mwn; zur Entwicklung der Friedensrichter und Süh-
neverfahren ausf Stürner, Formen der konsensualen Prozessbeendigung in den europäischen
Zivilprozessrechten, in Breidenbach/Coester-Waltjen/Heß/Nelle/Wolf (Hrsg), Konsensuale
Streitbeilegung (2001) 5 (7 ff).
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serem heutigen gerichtlichen Streitbeilegungssystem mit staatlicher Zwangsgewalt
führte, die aber wohl noch lange nicht abgeschlossen ist.

Die Hintergründe für die Etablierung von alternativen Streitbeilegungsmecha-
nismen sind ua die (in vielen Ländern) hohen Kosten, lange Verfahrensdauer und,
in spezifischen Bereichen, unzureichendes Fachwissen der staatlichen Gerichte bzw
– insb in internationalen Verfahren – fehlendes Vertrauen in fremde Rechtssyste-
me. Ein weiteres Kriterium sind oftmals die relativ starren, formalisierten Verfah-
rensabläufe.3)

Demgegenüber stehen die Raschheit der verschiedenen Verfahren der alter-
nativen Streitbeilegung, die oftmals niedrigeren Kosten, die hohe Flexibilität und
Parteienautonomie.4) Es versteht sich von selbst, dass diese Kriterien nicht bei allen
unterschiedlichen Verfahren gleich stark ausgeprägt sind, doch sollen sie beispielhaft
die Stärken der alternativen Streitbeilegung aufzeigen.

Von den verschiedenen Verfahren der „alternativen Streitbeilegung“ sind die
Schiedsgerichtsbarkeit, die Schlichtung und die Mediation am bekanntesten. al-
lerdings gibt es auch noch andere Verfahren, sowie Mischformen5) und abwand-
lungen dieser „großen drei“, die jedoch – jedenfalls in Europa – eher wenig Bedeu-
tung haben. nur beispielhaft soll an dieser Stelle als Kuriosität das amerikanische
sog „rent-a-judge“ angeführt werden: Bei diesem wird – soweit noch vergleichbar
zur Schiedsgerichtsbarkeit – ein privater Richter „gemietet“. Meist handelt es sich
um einen pensionierten staatlichen Richter, oder einen Rechtsanwalt, der dann – mit
richterlichen Befugnissen ausgestattet – eine Verhandlung durchführt und ein staat-
liches (!) Urteil erlässt. Dieses kann dann – wie ein „gewöhnliches“ Urteil – vor der
staatlichen zweiten und dritten Instanz angefochten werden. Ein System also, das aus
der not heraus entstanden ist, dass die erste Instanz in amerika völlig überlaufen ist
und das deren Umgehung erlaubt, wenn man es sich leisten kann – was bei Kosten
von $ 1250,– pro Stunde6) wohl zu einer zwei Klassen-Justiz führt.

In der Europäischen Union7) gab es erstmals 1998 eine Empfehlung der Kom-
mission zur „außergerichtlichen“ Streitbeilegung,8) die 2001 durch eine weitere
Empfehlung9) ergänzt wurde. Im Jahr 2002 veröffentlichte die Kommission mit dem
Grünbuch „alternative Verfahren zur Streitbeilegung im Zivil- und Handelsrecht“10)
eine Bestandaufnahme der Mechanismen der alternativen Streitbeilegung in Europa

3) Perner/Völkl, Conciliation, Mediation, aDR, ÖJZ 2003/28.
4) Vgl Perner/Völkl, ÖJZ 2003/28.
5) Bei denen etwa mit einer Mediation begonnen wird, die dann ggf (wenn erfolglos) in

eine art Schiedsverfahren mündet, vgl zB „MEDaLOa“ (Mediation and Last Offer arbitra-
tion), weiterführend dazu Allmayer-Beck, außergerichtliche Streitbeilegung, anwBl 2010, 421
(423).

6) Siehe zB die Preisaufstellung auf www.rentajudge.com (6. 11. 2015).
7) Eingehender zu den Empfehlungen Meisinger 105, 108.
8) Empfehlung 98/257/EG betreffend die Grundsätze für Einrichtungen, die für die au-

ßergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten zuständig sind, aBl L 1998/115, 31.
9) Empfehlung 2001/310/EG über die Grundsätze für an der einvernehmlichen Beile-

gung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche Einrichtungen, aBl L
2001/109, 56.

10) KOM (2002) 196 endg.
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und deren Entwicklungsmöglichkeiten. Seitdem wurde beständig am ausbau der
alternativen Streitbeilegung, auch in Form der Online-Streitbeilegung, gearbeitet.11)

Bevor die diversen Facetten der alternativen Streitbeilegung vertieft werden
können, muss zunächst geklärt werden, worum es sich bei „alternativer Streitbeile-
gung“ überhaupt handelt. Der Beitrag soll also einerseits Klarheit über den begriffli-
chen Umfang und die möglichen Anwendungsbereiche der alternativen Streitbei-
legung schaffen und andererseits die Entstehung und das Potenzial der in Österreich
bzw Europa „relevantesten“ Methoden erläutern.

A. Begriff

Oftmals finden sich verschiedene Bezeichnungen für die alternative Streit-
beilegung, die allerdings synonym sind, bspw „außergerichtliche Streitbeilegung“,
„Konsensuale Streitbeilegung“, oder auch englische Begriffe wie „alternative/ami-
cable12) Dispute Resolution“. Obwohl der Begriff an sich sehr vielfältig verwendet
wird, ist hervorzuheben, dass es sich lediglich um einen Sammelbegriff handelt, der
unterschiedliche Verfahren mit teils völlig verschiedenen Zielsetzungen und Tech-
niken vereint. Es gibt also eigentlich zB keinen anwendungsbereich der „alternati-
ven Streitbeilegung“ per se, sondern man müsste jeweils die Vor- und nachteile der
einzelnen Verfahren betrachten, um das ideale Verfahren für den konkreten Fall zu
finden. Diese Betrachtungsweise geht noch einen Schritt weiter als die „alternative“
Streitbeilegung hin zu einer sog „angemessenen“ Streitbeilegung, oder auch „Ap-
propriate Dispute Resolution“13) genannt. nach Entstehen eines Konflikts oder ei-
ner Streitigkeit wird – zB vom Streitbeilegungsorgan oder auch einer vorgeschalteten
„Clearing-Stelle“ – unter Berücksichtigung der konkreten Umstände ermittelt, wel-
che (alternative oder gerichtliche) Verfahrensart die erfolgversprechendste ist. Dann
wird der Fall entweder an ein Gericht oder eine aS-Stelle weitergeleitet.

Bedauerlicherweise wird der Begriff der alternativen Streitbeilegung oftmals
– etwa jüngst in der österreichischen Umsetzung der aDR-RL14) – sehr unscharf
verwendet: Zwar wird in den Materialien zum aStG15) eingeräumt, dass verschiede-
ne Verfahren wie Schlichtung und Mediation zur anwendung kommen können.16)
Gleichzeitig wird das Streitbeilegungsorgan aber als „Schlichter“ definiert (§ 3 abs 2
aStG) und auch sonst gibt es starke Anlehnungen an die Schlichtung. Dies könn-
te bei nicht mit der alternativen Streitbeilegung vertrauten Personen den Eindruck
erwecken, dass sich der Begriff in dieser Verfahrensart erschöpft, was freilich den
vielfältigen Möglichkeiten der alternativen Streitbeilegung nicht gerecht wird. Der
ADR-RL hingegen liegt tatsächlich ein sehr breites Verständnis der Alternativen

11) Siehe Meisinger 114 ff.
12) Bezeichnung der Internationalen Handelskammer (International Chamber of Com-

merce – „ICC“): www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/ (18. 11. 2015).
13) Trenczek, außergerichtliche Konfliktregelung (aDR) – Verfahren, Prinzipien und

Modelle, in Trenczek/Berning/Lenz (Hrsg), Mediation und Konfliktmanagement (2013) 29.
14) RL 2013/11/EU über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten

und zur Änderung der VO (EG) 2006/2004 und der RL 2009/22/EG, aBl 2013/165, 63.
15) alternative-Streitbeilegung-Gesetz, BGBl I 2015/105.
16) ErläutME 123/ME 25. GP 6.
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Streitbeilegung zu Grunde.17) auch art 1 EU-Mediations-RL18) sieht die Mediati-
on (richtigerweise) bloß als Mittel zur Erleichterung des Zugangs zur alternativen
Streitbeilegung.

Gemeinsam haben alle Formen der alternativen Streitbeilegung einerseits, dass
die Parteien stets – in manchen Verfahren mehr, in manchen weniger – die Kontrol-
le über das Streitbeilegungsverfahren haben,19) andererseits, dass aDR im Vorfeld
gerichtliche Streitigkeiten vermeiden, oder parallel dazu eine Lösung erleichtern
oder erwirken soll. Wenngleich sich auch im Zivilverfahren Phänomene finden, die
Ähnlichkeiten zu Methoden der alternativen Streitbeilegung aufweisen (zB die ge-
setzliche Verpflichtung der Richter, gütliche Einigungen herbeizuführen), so werden
diese allgemein nicht vom Begriff der alternativen Streitbeilegung erfasst.20) Wird
jedoch ein anderer Richter, als jener eines anhängigen Zivilverfahrens tätig, so kann
terminologisch wieder von alternativer Streitbeilegung gesprochen werden.21)

B. Anwendungsbereiche

aufgrund der Vielseitigkeit ihrer Verfahren, die zudem relativ große Flexibilität
aufweisen, lässt sich die alternative Streitbeilegung in den verschiedensten Rechts-
und Lebensbereichen einsetzen. Dabei lässt sich quasi eine „Skala“ der AS-Verfah-
ren22) zeichnen: auf der einen Seite befindet sich – auf Grund ihrer anspruchsbezo-
genheit und der Ähnlichkeit zum staatlichen Zivilprozess – die Schiedsgerichtsbar-
keit und auf der anderen – als an der Eigenverantwortlichkeit der Parteien orientierte
flexible Methode, bei der die „Entscheidungsmacht“ gänzlich bei den Parteien liegt
– die Mediation. Die Schlichtung ist wohl zwischen diesen beiden Verfahren anzu-
siedeln: Zunächst steht zwar auch die Vermittlung zwischen den Parteien im Vor-
dergrund. allerdings wird – wenn keine Einigung erzielt wird – idR ein Lösungsvor-
schlag ausgearbeitet, der (je nach konkretem Verfahren) entweder direkt verbindlich
ist, oder auch abgelehnt werden kann. Die übrigen Methoden, abwandlungen und
Hybridmodelle lassen sich jeweils irgendwo dazwischen einordnen.

17) näher dazu und zur Umsetzung Meisinger 103 ff.
18) RL 2008/52/EG über bestimmte aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen,

aBl 1998/126, 3.
19) Perner/Völkl, ÖJZ 2003/28.
20) Vgl ErwGr 23 aDR-RL.
21) Zum Einigungsrichter s J. Schmidt 171 ff.
22) Schauer in einem Diskussionsbeitrag bei der Tagung „alternative Streitbeilegung“,

Waidhofen/Ybbs, 1. 10. 2015.
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abb 1 aS-Verfahren23)

Schon seit längerem ist die alternative Streitbeilegung in Österreich im Nach-
barschaftsrecht (§ 364 abs 3 aBGB iVm art III ZivRÄG 200424)) und im Arbeits-
und Sozialrecht (zB § 344 aSVG25); §§ 14 ff BGStG26)) verankert, erlangte allerdings
bislang kaum praktische Bedeutung.27) Seit dem KindnamRÄG 201328) ist in § 107
abs 3 außStrG im familiären Bereich die Möglichkeit der Vorschreibung einer ver-
pflichtende Teilnahme an einem Erstgespräch über Mediation29) oder über ein
Schlichtungsverfahren verankert. Insgesamt betrachtet ist allerdings wohl nach wie
vor die Schiedsgerichtsbarkeit im internationalen Geschäftsverkehr zwischen großen
Unternehmen der größte anwendungsbereich der alternativen Streitbeilegung.30)

23) Sonnleitner, Wege aus dem Konflikt, in Ferz (Hrsg), Soziale Kompetenz im Zentrum
(2015) 66.

24) BGBl I 2003/91; vgl zB Holzner in Kletečka/Schauer (Hrsg), aBGB-On1.02 (2014) § 364
Rz 10; Schickmair abwehranspruch bei Beschattung durch Bäume vom nachbargrundstück,
RFG 2014/33; Holzner, Das neue nachbarrecht im Lichte der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung, Sachverständige 2009, 137.

25) BGBl 1955/189; vgl Kiener, Obligatorische Schlichtungsversuche bei kassenrechtli-
chen Streitigkeiten? RdM 2015/70 uva.

26) BGBl I 2005/82; vgl Risak, Die Mediation im arbeitsrecht, ÖJZ 2012/41 uva.
27) Risak, ÖJZ 2012/41.
28) BGBl I 2013/15.
29) Siehe Salicites 37 ff.
30) Siehe Rohrer/Aicher, alternative Verfahren der Streitbeilegung, ÖJZ 2008/101.
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II. Schiedsgerichtsbarkeit
Die Schiedsgerichtsbarkeit ist, wie beschrieben, der staatlichen Zivilgerichts-

barkeit am vergleichbarsten. In den meisten europäischen Rechtsordnungen ist das
Schiedsverfahren auch gesetzlich verankert, in Österreich zB in den §§ 577–618
ZPO. Es entscheidet ein (oder mehrere) unabhängiger und unparteiischer Dritter,
der von den Parteien selbst – entweder vorab in der Schiedsvereinbarung, oder nach
entstehen des zu lösenden Konflikts – ausgewählt wird. Vor der Entscheidung werden
– vergleichbar zum Zivilverfahren – Beweise erhoben, die Parteien vernommen und
ggf auch mündliche Verhandlungen abgehalten.

Regelmäßig werden Schiedsverfahren unter Beiziehung einer Schiedsinstitution
durchgeführt, indem deren jeweilige Schiedsordnung vereinbart wird, die dann die
gesetzlichen Regelungen weitgehend verdrängt. nachfolgend einige Beispiele für
Schiedsinstitutionen, bzw Institutionen, die sich mit der Schiedsgerichtsbarkeit (und
großteils auch anderen Formen der alternativen Streitbeilegung) befassen:
• Vienna International arbitral Centre (VIaC) der Wirtschaftskammer Öster-

reich
• Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS)
• International Chamber of Commerce (ICC)
• International Council for Commercial arbitration (ICCa)
• International Bar association (IBa)
• International Law association (ILa)

Wird keine Schiedsinstitution vereinbart, kommt es zu einem sogenannten „ad-
hoc“-Schiedsverfahren, das ohne Unterstützung einer Institution stattfindet. Hier-
bei können die Parteien den gesamten Verfahrensablauf frei bestimmen, wobei sub-
sidiär das staatliche Schiedsverfahrensrecht greift. Es steht den Parteien frei, sich
an die staatlichen Gerichte zu wenden, um Probleme im Verfahrensablauf (zB bei
der Schiedsrichterbestellung) zu lösen. Eine weitere alternative zu den gesetzlichen
Regeln stellt die unmittelbare Vereinbarung der „UNCITRAL“-Schiedsregeln31) dar,
eine Schiedsordnung, die spezifisch für ad-hoc-Schiedsverfahren geschaffen wurde.
Ebenfalls von der gleichnamigen Behörde stammt das sogenannte „UNCITRAL-Mo-
del Law“, welches (erfolgreich) zu dem Zweck erarbeitet wurde, das Schiedsrecht in
möglichst vielen Staaten zu vereinheitlichen.32)

A. Entstehung

Ursprünglich war die Schiedsgerichtsbarkeit ausfluss der Rechtsverfügungs-
freiheit der Parteien über ihre Privatrechte.33) Wie bereits geschildert (s I.), entwi-
ckelte sich die institutionelle Gerichtsbarkeit nach und nach. Mit der Verstaatlichung

31) United nations Commission on International Trade Law; www.uncitral.org/pdf/
english/texts/arbitration/arb-rules-2013/UnCITRaL-arbitration-Rules-2013-e.pdf (16. 12.
2015).

32) Vgl ErläutRV 1158 BlgnR 22. GP; Perner/Völkl, ÖJZ 2003/28; s auch die Gegenüber-
stellungen des UnCITRaL-Model Law und den österreichischen Paragrafen der ZPO in Zeiler,
Schiedsverfahren Kommentar2 (2014).

33) Fasching, Schiedsgericht und Schiedsverfahren im österreichischen und internationa-
len Recht (1973) 2.
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und Monopolisierung des Rechtsschutzes verschwanden die ursprünglichen Formen
der Rechtsschutzeinrichtungen allerdings nicht, sie wurden vielmehr in Form der
Schiedsgerichtsbarkeit im staatlichen Rechtsschutz integriert.34)

In Österreich erlangte die Schiedsgerichtsbarkeit vergleichsweise wenig Bedeu-
tung. Dies ist wohl der – im internationalen Vergleich – hohen Effektivität und den
vergleichsweise geringen Kosten des österreichischen Zivilprozesses geschuldet, so-
wie dem Umstand, dass das Hauptargument der Schiedsgerichtsbarkeit – die Bestel-
lung von Spezialisten als Entscheidungsorgane – durch die Möglichkeit der Zustän-
digkeitsvereinbarung und der Bestellung von Sachverständigen zumindest teilweise
aufgewogen wird.35) Freilich liegt der Hauptanwendungsbereich der Schiedsgerichts-
barkeit im internationalen Wirtschaftsverkehr, insb zwischen größeren Unterneh-
men.36)

Oftmals wird auch von religiösen Schiedsgerichten,37) gesprochen, die aller-
dings regelmäßig nicht den in diesem Beitrag behandelten Schiedsgerichten entspre-
chen, da sie ansprüche nach religiösen Gesetzen abhandeln. Die hier beschriebenen
Schiedsgerichte stützen sich einzig und allein auf staatliches Recht.38)

B. Schiedsfähigkeit

Gem § 582 abs 1 ZPO ist jeder vermögensrechtliche Anspruch schiedsfähig,
der von den ordentlichen Gerichten zu entscheiden ist, wobei der Begriff der ver-
mögensrechtlichen ansprüche sehr weit gefasst ist.39) nicht vermögensrechtliche an-
sprüche sollen – wie bereits nach Rechtslage vor dem SchiedsRÄG 2006 – nur soweit
schiedsfähig sein, als sie vergleichsfähig sind.40) Hintergrund der Regelung ist, dass
sich er Staat im Falle besonders schutzwürdiger Rechtsgüter ein Entscheidungsmo-
nopol vorbehält.41) Dementsprechend scheiden etwa das namensrecht, der Bestand
der Ehe usw aus. Zusätzlich wird die Schiedsfähigkeit in § 582 abs 2 ZPO noch nega-
tiv abgegrenzt, indem bspw das Familienrecht und das Miet- und Wohnungseigen-
tumsrecht ausdrücklich ausgenommen werden. Weitere ausnahmen finden sich in
Sondergesetzen, zB § 2 abs 2 LPG,42) § 9 abs 2 aSGG.43)

neben der objektiven Schiedsfähigkeit der Streitigkeit müssen sich die Parteien
auch subjektiv der Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen haben. Dies kann gem § 581

34) Mündlicher Beitrag von Lamanda bei der Konferenz der Präsidenten der Höchst-
gerichte und der Generalprokuratoren der Mitgliedstaaten der EU im Wiener Justizpalast
16.-18. 10. 2008, s Rohrer/Aicher, ÖJZ 2008/101 (947); Fasching, Schiedsgericht 2.

35) Fasching, Schiedsgericht 2.
36) Mündliche Beiträge von Reiner und Brozova, s Rohrer/Aicher, ÖJZ 2008/101 (947).
37) Generell zur Thematik: Wittreck, Paralleljustiz in ethnischen Minderheiten? in Deix-

ler-Hübner/Schauer (Hrsg), Migration, Familie und Vermögen (2013) 91; Hötte, Religiöse
Schiedsgerichtsbarkeit (2013).

38) Mündlicher Beitrag von Phillips, s Rohrer/Aicher, ÖJZ 2008/101 (948).
39) Hausmaninger in Fasching/Konecny (Hrsg), Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen2

(2004) § 582 Rz 17.
40) Zeiler, Schiedsverfahren2 § 582 Rz 1, 3.
41) Hausmaninger in Fasching/Konecny2 § 582 Rz 2.
42) Landpachtgesetz, BGBl 1969/451.
43) arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, BGBl 1985/104.
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abs 1, § 583 ZPO entweder in einer aGB-44) oder Vertragsklausel (Schiedsklausel),
oder überhaupt in einem eigenen Vertrag (Schiedsvertrag) erfolgen. Gem § 581
abs 2 ZPO ist auch eine entsprechende letztwillige Verfügung oder zB die anord-
nung in den Statuten einer Privatstiftung zulässig. Ein etwaiger Formmangel wird
durch Einlassung in die Sache geheilt, wenn er nicht gleichzeitig gerügt wird (§ 583
abs 3 ZPO).

Die Bindungswirkung der Schiedsvereinbarung für Dritte ist eine Frage des
materiellen Rechts, welches gem § 603 ZPO von den Parteien frei vereinbart werden
kann.45) Sollen mehrere Parteien von den späteren Wirkungen des Schiedsspruchs er-
fasst sein, so sind korrespondierende, wechselbezügliche Schiedsklauseln/-verträge
erforderlich.46) War bei abschluss der Schiedsvereinbarung nicht absehbar, dass es
eventuell zu einem Mehrparteienverfahren kommen könnte, so sollen gleichlautende
Schiedsklauseln allerdings nicht ausreichen; zusätzlich wird also ein „gemeinsamer
Unterwerfungswille“ (der im Zweifel zu vermuten ist) gefordert.47) Zudem müssen
grds zur Wahrung des rechtlichen Gehörs alle entweder auf Kläger- oder auf Beklag-
tenseite am Verfahren beteiligt sein. Freilich sind auch die Verfahrensverbindung
und – allerdings oftmals nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt – auch die nachträgli-
che Einbeziehung Dritter denkbar.48) Im Schiedsrecht der ZPO fehlen derzeit – an-
ders als in diversen institutionellen Schiedsregeln49) – ausdrückliche Regelungen zu
Mehrparteienverfahren. Dessen Zulässigkeit wird in auslegung der Vorschriften zur
Schiedsfähigkeit und zur Unterwerfung unter die Schiedsklausel angenommen und
ergibt sich auch aus den Regelungen zur Schiedsrichterbestellung (vgl § 587 abs 5
ZPO: „Können sich mehrere Parteien …“).50)

44) allerdings nicht zwischen Unternehmern und Verbrauchern, vgl Deixler-Hübner in
Deixler-Hübner/Kolba (Hrsg), Handbuch Verbraucherrecht (2015) 405.

45) Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht7 (2013) § 18 Rz 62; Schütze,
Schiedsgericht und Schiedsverfahren5 (2012) Rz 160 ff; Pfisterer/Schnyder, Internationale
Schiedsgerichtsbarkeit (in a nutshell) (2010) 36.

46) Zeiler, Fragen der Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit gemäß den Wiener Regeln
2013, in Fitz/Kalss/Kautz/Kucsko/Lukas/U. Torggler (Hrsg), FS H. Torggler (2013) 1403 (1405);
Nagel/Gottwald, IZPR7 § 18 Rz 62; Schütze, Schiedsgericht5 Rz 158; aM zur vergleichbaren
Rechtslage in der Schweiz, Girsberger/Voser, International arbitration in Switzerland2 (2012)
Rz 2/235 ff.

47) Oberhammer/Koller in VIAC, Handbuch Wiener Regeln (2013) art 14 Rz 18; Ko-
dek, Schiedsvereinbarungen bei Privatstiftungen – Möglichkeiten und Grenzen, in Grünwald/
Schummer/Zollner (Hrsg), FS Jud (2012) 351 (367).

48) Zeiler in FS H. Torggler 1403; Schütze, Schiedsgericht5 Rz 151.
49) Vgl etwa art 7 ICC Regeln, art 14 Wiener Regeln; zu letzteren Zeiler in FS H. Torggler

1403 (1405).
50) Vgl Reiner, SchiedsRÄG 2006: Wissenswertes zum neuen österreichischen Schieds-

recht, ecolex 2006, 468; Zeiler, Schiedsverfahren2 § 587 Rz 32 ff; Hausmaninger in Fasching/
Konecny2 § 587 Rz 48 ff, 170 ff je mwn; Rechberger/Melis in Rechberger (Hrsg), ZPO Kommen-
tar4 (2014) § 587 Rz 10.
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C. Verfahren
1. Anwendbares Recht

Zunächst steht es den Parteien frei, eine Rechtswahl zu treffen. Erfolgt eine sol-
che Rechtswahl nicht, so entscheidet gem § 603 abs 2 ZPO das Schiedsgericht selbst,
nach dem Kriterium der „angemessenheit“ welches Recht anzuwenden ist. Dabei
kann es iS größtmöglicher Flexibilität direkt bestimmen, welche Rechtsvorschriften
anzuwenden sind, und ist nicht zur anwendung des Kollisionsrechts verpflichtet.51)
Die Parteien können allenfalls durch eine nachträgliche Rechtswahl korrigierend ein-
greifen.52)

Freilich haben die Schiedsgerichte in Europa auch EU-Recht anzuwenden. Da
der Gerichtsbegriff des art 267 aEUV nicht funktional definiert ist, sind Schieds-
gerichte keine Gerichte iSd Bestimmung und daher auch nicht vorlageberechtigt.53)
Bislang wurde, soweit ersichtlich, nicht geklärt, ob ein Verstoß eines Schiedsgerichts
gegen EU-Recht als ordre public-Widrigkeit zu berücksichtigen wäre,54) eine Prob-
lemstellung, die wohl früher oder später gelöst werden muss, wenn man die alterna-
tive Streitbeilegung forcieren möchte.

2. Schiedsrichterbestellung

Die Parteien können entweder vorab, oder nach Entstehen der Streitigkeit die
Anzahl und den Modus der Schiedsrichterbestellung bestimmen. Einigen sie sich auf
eine institutionelle Schiedsordnung, so gibt es idR aber entsprechende Vorgaben.55)
Im Bereich der ad hoc-Schiedsgerichtsbarkeit, wenn keine anderslautende Parteien-
vereinbarung vorliegt, so entscheidet ein Schiedsrichtersenat aus drei Schiedsrichtern
(§ 586 abs 2 ZPO). Wird von den Parteien allerdings eine gerade Anzahl Schieds-
richter bestimmt, so haben diese wiederum einen weiteren Vorsitzenden zu bestel-
len, sodass faktisch keine Stimmengleichheit möglich ist (§ 586 abs 1 ZPO). Manche
Schiedsordnungen machen keine Vorgaben bezüglich der anzahl der Schiedsrichter,
sodass auch eine gerade anzahl an Schiedsrichtern, oder Senate mit mehr als drei
Schiedsrichtern bestellt werden können.56) Meistens wird jedoch ohnedies entweder
ein Einzelschiedsrichter, oder ein Dreiersenat vorgeschrieben, was sich in der Praxis
als am effizientesten erwiesen hat.57)

auch bei der Wahl des/der Schiedsrichter/s sind die Parteien frei, sofern nicht
bestimmte Kriterien vereinbart werden, wie zB ein gewisses Berufsfeld, nationali-
tät, Sprachkenntnisse etc.58) Diese können bei nichterfüllung als ablehnungsgründe

51) Zeiler, Schiedsverfahren2 § 603 Rz 3; Hausmaninger in Fasching/Konecny2 § 603 Rz 72;
nach Rechberger in Rechberger, ZPO4 § 604 Rz 2 sollen sie sich von „kollisionsrechtlichen
Erwägungen leiten lassen“.

52) Hausmaninger in Fasching/Konecny2 § 603 Rz 72.
53) Mündliche Beiträge von Reiner und Breidenbach, s Rohrer/Aicher, ÖJZ 2008/101

(947 f).
54) Mündlicher Beitrag von Breidenbach, s Rohrer/Aicher, ÖJZ 2008/101 (948).
55) ZB art 17 f Wiener Regeln, art 7 f Swiss Rules, art 12 f ICC Rules.
56) ZB art 6 Swiss Rules.
57) ausf Pfisterer/Schnyder 57 mwn.
58) Mündliche Beiträge von Reiner und Munck, s Rohrer/Aicher, ÖJZ 2008/101 (947 f).
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geltend gemacht werden.59) Grds ist auch eine juristische ausbildung für das Schieds-
richteramt nicht notwendigerweise erforderlich.60) Dies ist, wie auch Zeiler ausführt,
besonders im Hinblick darauf zu kritisieren, dass für das Schiedsrichteramt – dass
einen unmittelbar vollstreckbaren Exekutionstitel fällen kann – niedrigere anforde-
rungen bestehen, als für Mediatoren, die (uU sogar relativ hohe, vgl § 10 ZivMe-
diatG61)) Qualifikationen zu erfüllen haben.

Schiedsrichter müssen jedenfalls unabhängig und unparteilich sein (§ 588
ZPO).62) Die Begriffe werden oftmals zwar synonym verwendet, sind aber nicht völ-
lig deckungsgleich. Unabhängigkeit bezeichnet idZ die Beziehung des Schiedsrichters
zu den Parteien und den anderen Schiedsrichtern, also eine objektive Verbindung.63)
Die Unparteilichkeit hingegen bezeichnet die subjektive Einstellung des Schieds-
richters gegenüber den Parteien und dem Streitgegenstand.64)

3. Verfahrensablauf

Wenn das Schiedsgericht konstituiert ist, sind die Schiedsrichter – freilich unter
Bindung an etwaige Vorgaben der Parteienvereinbarung oder der Schiedsinstitution
– weitgehend frei in der Verfahrensgestaltung. § 594 abs 2 ZPO verpflichtet sie aber
zu einer fairen Behandlung der Parteien unter Wahrung des rechtlichen Gehörs.
Die zu beachtenden Grundsätze ergeben sich insb aus den Bestimmungen zur auf-
hebung von Schiedssprüchen (§ 611 ZPO).65) Freilich spielen auch Erwägungen der
Verfahrensökonomie eine tragende Rolle, wobei die Schiedsrichter den Parteien für
alle Schäden, die aus schuldhaft nicht oder nicht rechtzeitig erfüllten Verpflichtun-
gen entstehen, haften (§ 594 abs 4 ZPO). Das Verfahren zeichnet sich auch durch
ein hohes Maß an Vertraulichkeit aus. Die Entscheidungen werden (abgesehen von
vereinzelten ausnahmen in Zeitschriften) in der Praxis nicht publiziert – auch nicht
in anonymisierter Form.

auf antrag einer Partei kann das Schiedsgericht – sofern dies nicht von den
Parteien ausgeschlossen wird66) – auch vorläufige/sichernde Maßnahmen gem § 593
ZPO erlassen, wenn diese in Bezug auf den Streitgegenstand notwendig sind bzw
sonst die Durchsetzung vereitelt oder erheblich erschwert würde. Diese Maßnahmen
sind allerdings nur zwischen den Parteien zulässig, die Vollstreckung hat durch ein
ordentliches Gericht zu erfolgen.67)

59) Zeiler, Schiedsverfahren2 § 588 Rz 9; Rechberger in Rechberger, ZPO4 § 588 Rz 2.
60) Zeiler, Schiedsverfahren2 § 586 Rz 6 mwn.
61) Zivilrechts-Mediations-Gesetz, BGBl I 2003/29.
62) Siehe idZ die IBa Guidelines on Conflicts of Interest in international arbitration,

www.ibanet.org/Publications/publications_IBa_guides_and_free_materials.aspx (18. 12. 2015).
63) Zeiler, Schiedsverfahren2 § 588 Rz 10 mwn; Horvath/Trittmann in VIAC, Handbuch

Wiener Regeln art 20 Rz 9; Pfisterer/Schnyder 58; Girsberger/Voser2 Rz 4/482.
64) Zeiler, Schiedsverfahren2 § 588 Rz 10 mwn; Egger, Independence, impartiality and

disclosure in international arbitration: recent developments, Jahrbuch International arbitra-
tion 2010, 103 (106); Horvath/Trittmann in VIAC, Handbuch Wiener Regeln art 20 Rz 11;
Pfisterer/Schnyder 58; Girsberger/Voser2 Rz 4/482.

65) Zeiler, Schiedsverfahren2 § 594 Rz 1 mwn.
66) Rechberger/Melis in Rechberger, ZPO4 § 593 Rz 4; Zeiler, Schiedsverfahren2 § 593 Rz 13.
67) Rechberger/Melis in Rechberger, ZPO4 § 593 Rz 2 f; Zeiler, Schiedsverfahren2 § 593

Rz 11, 50 f.
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